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Satzung des Haynaer Strandvereins e. V.
vom 20.6.2007, geändert durch Mitgliederbeschluss am 6.5.2022, korrigiert vom Vorstand am 12.7.2022  

aufgrund von Finanzamtsvorgaben

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen »Haynaer Strandverein e. V.«. Er ist im Amtsregister Eilenburg eingetragen. 

Der Verein hat seinen Sitz in Schkeuditz / OT Hayna. Geschäftsjahr ist das laufende Kalenderjahr, Januar bis 

Dezember.

§ 2 Zweck

Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur (gem. § 52 Nr. 5 AO) Er organisiert und über-

wacht die strikte Einhaltung der Biedermeierstrandkonzeption und organisiert den Betrieb. Darüber hinaus 

engagiert sich der Haynaer Strandverein für weitere sportliche und kulturelle Projekte am Haynaer Ufer.

§ 3 Gemeinnützigkeit

1)   Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß § 2 der Satzung ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes »steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung 

(§§ 51 ff. AO). Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2)   Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

3)  Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. Für den Ersatz von Aufwendungen ist, soweit nicht andere gesetz-

liche Bestimmungen anzuwenden sind, das Bundesreisekostengesetz maßgebend.

4)  Bei Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung erfolgt keine Rückerstattung 

etwa eingebrachter Vermögenswerte.

5)  Eine Änderung des Vereinszwecks darf nur im Rahmen des in § 3 (1) gegebenen Rahmens erfolgen.

6)  Bei Bedarf können Vereinstätigkeiten im Rahmen der haushaltsrechtlichen Leistungsfähigkeiten ent-

geltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung 

gem. § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der 

Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und Vertragsbedingungen.

  Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach 

§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 

gehören insbesondere Fahrt- und Reisekosten, Porto, Telefon-, Kopier- und Druckkosten. Der Vorstand 

kann durch Beschluss im Rahmen der steuerlichen Möglichkeiten Aufwendungserstattungen festlegen. 

  Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach seiner Ent-

stehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit prüf-

fähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden.
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§ 4 Mitgliedschaft

1)  Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die sich bereit erklären, die 

Vereinszwecke und -ziele aktiv oder materiell zu unterstützen. Für Kinder unter 14 Jahren tritt der gesetz-

liche Vertreter ein. Eine Mitgliedschaft von Kindern unter 18 Jahren ist nur mit Zustimmung eines gesetz-

lichen Vertreters möglich.

2)  Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des Vorstandes erworben. Eine ableh-

nende Entscheidung muss nicht begründet werden. Die Ablehnung des Antrages ist nicht anfechtbar.

3)  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen auch durch Ver-

lust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum 30. September möglich. Er erfolgt 

durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen.

4)  Ein Mitglied kann, nachdem ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, aus wichtigem Grund vom 

Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbesondere wegen vereinsschädigendem Verhalten, 

grober oder wiederholter Verstöße gegen die Satzung oder Nichtzahlung von Beiträgen trotz zweimaliger 

Mahnung.

  Wenn ein Mitglied schuldhaft gegen die Satzung oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt, kön-

nen nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen verhängt werden: Vereinsausschluss, 

Verweis, Verwarnung, Ermahnung, teilweises oder vollständiges Platz- oder Hausverbot bzw. zeitlich be-

grenztes Verbot der Teilnahme an Veranstaltungen.

5)  Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung über den Ausschluss bzw. Maßnahmen i. S. § 4 Abs. 2 Gelegen-

heit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.

6)  Ein beitragsfreies Ruhen der Mitgliedschaft ist möglich. Die Dauer der ruhenden Mitgliedschaft ist dem 

Vorstand rechtzeitig schriftlich anzuzeigen.

7)  Jedes Mitglied kann gegen Beschlüsse der Mitgliederversammlung oder des Vorstandes beim Amtsgericht 

Klage erheben. Die Klagefrist hierfür beträgt 3 Monate ab Beschlussfassung.

8)  Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind per Protokoll festzuhalten. Dieses ist vom Protokollführer 

und dem Vereinsvorsitzenden zu unterzeichnen.

9)  Bei besonderen Verdiensten für den Verein kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder benennen. 

Ein Ehrenmitglied ist beitragsfrei ein vollwertiges Mitglied des Vereins mit allen sich daraus ergebenden 

Rechten.

§ 5 Beiträge

1)  Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Er wird jährlich je-

weils bis 31. März gezahlt bzw. abgebucht.

2)  Der Vorstand kann in begründeten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder stunden.

3)  Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das Mitglied verpflichtet sich, 

bei Eintritt in den Verein ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen.

  Der Vorstand kann in Ausnahmefällen Beitragszahlungen in Überweisungsform genehmigen.



Satzung »Haynaer Strandverein e. V.« – Neufassung ab 12.7.2022

Seite 3/5

§ 6 Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Durch Beschluss der Mitgliederver-

sammlung können weitere Organe gebildet werden.

§ 7 Mitgliederversammlung

1)  Kinder unter 18 Jahren können in der Mitgliederversammlung durch einen gesetzlichen Vertreter ver-

treten werden.

2)  Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Die Einladung der Mitgliederver-

sammlung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnungspunkte durch den Vorstand mit Schreiben an alle 

Mitglieder, bei Vorlage einer E-Mail-Adresse per E-Mail, ansonsten per Post. Die Einladungsfrist beträgt 

4 Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt 

das Datum des Poststempels bzw. Datum des E-Mail-Versands. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied 

als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekanntgegebene Adresse ge-

richtet ist.

3)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit entsprechender 

Tagesordnung einzuberufen, wenn es der Vorstand beschließt oder ein Fünftel der Mitglieder schriftlich 

dies beim Vorsitzenden beantragt.

4)  Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Er-

schienenen beschlussfähig. Beschlüsse werden, sofern die Mehrheit der anwesenden Mitglieder nicht 

etwas anderes bestimmt, offen durch Handzeichen mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit gilt ein Antrag als abgelehnt. Vorstandswahlen sind stets in geheimer Abstimmung durchzufüh-

ren.

5)  Zu Satzungsänderungen und zu Beschlüssen über die Auflösung des Vereins ist abweichend von (4) min-

destens die Mehrheit aller Vereinsmitglieder erforderlich.

6)  Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mitgliederversammlung nur 

abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim 

Vorstand eingegangen sind. Die eingegangenen Anträge sind den Mitgliedern noch vor der Mitgliederver-

sammlung über den Einladungsweg bekanntzugeben.

7)  Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die anwesenden Mitglieder mit einer Zwei-

drittelmehrheit beschließen, dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. Ein Dringlichkeits-

antrag auf Satzungsänderung ist ausgeschlossen.

8)  Die ordentliche Mitgliederversammlung und/oder außerordentliche Mitgliederversammlung kann alter-

nativ als virtuelle Mitgliederversammlung durchgeführt werden. Die Entscheidung, ob die Mitglieder-

versammlung in Präsenzform und/oder als virtuelle Mitgliederversammlung durchgeführt wird, trifft der 

Vorstand.

9)  Der Versammlungsleiter ist befugt, das Ende einer Diskussion über Tagesordnungspunkte anzuord-

nen.
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§ 8 Vorstand

1)  Der Vorstand besteht aus fünf Personen. Die Amtszeit beträgt 2 Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils 

amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt 

sind.

2)  Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Wiederwahl ist zulässig.

3)  Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines Beschlusses der Mitglie-

derversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. 

4)  Der Vorstand tritt auf Verlangen eines Vorstandsmitgliedes nach Absprache mit den anderen Vorstands-

mitgliedern zusammen. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschlussfähig. Er fasst 

Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Vorstandssit-

zungen können in Präsenzform oder auf dem Wege einer Video- bzw. Telefonkonferenz oder in kombinier-

ter Form durchgeführt werden. Sofern alle Vorstandsmitglieder einverstanden sind, können Beschlüsse 

des Vorstandes außerhalb von Vorstandssitzungen auf andere Art gefasst werden, nämlich im Umlauf-

verfahren in schriftlicher Form, mündlich oder per Telefon, Telefax oder E-Mail. Die im Umlaufverfahren 

gefassten Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.

5)  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom Vorsitzenden und vom Stellvertreter vertreten. 

Über Konten des Vereins kann der Vorsitzende und/oder der Stellvertreter mit jeweils einem Anderen 

alleine verfügen. Eine hiervon abweichende Regelung kann der Vorstand beschließen.

6)  Der Vorstand kann durch Beschluss als besonderen Vertreter gemäß § 30 BGB einen Geschäftsführer 

bestellen, der die laufenden Geschäfte des Vereins führt und Vorgesetzter weiterer hauptamtlicher Ver-

einsmitarbeiter ist. Entscheidungen über Arbeitsverträge, Kündigungen sowie Mitgliedsaufnahmen und 

-ausschlüsse bleiben dem Vorstand vorbehalten.

7)  Der Geschäftsführer hat die Pflicht und das Recht zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und 

hat auf Verlangen des Vorstandes die Pflicht an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Er hat auf allen 

Sitzungen Rederecht und ist den Vereinsorganen gegenüber rechenschaftspflichtig.

8)  Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt 

werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen der nächsten 

Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.

9)  Der Vorstand kann Vorstände und/oder Vereinsmitgliedern gegen Entgelt mit der Erbringung von Leis-

tungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit des beauftragten Vorstandes und/oder Vereinsmitglied be-

auftragen.

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung

1)  Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Auf-

gaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan 

übertragen wurden.

  Die Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe der Mitglieder den Vorstand. Gewählt sind die Personen, 

die die meisten Stimmen der Anwesenden auf sich vereinigen. Die Wahl findet geheim mit Stimmzetteln 

statt.
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2)  Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstandes abwählen. Hierzu benötigt sie die Mehrheit 

der Stimmen aller anwesenden Vereinsmitglieder.

3)  Die Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge von Mitgliedern, die durch Vorstandsbeschluss 

ausgeschlossen werden.

4)  Die Mitgliederversammlung entscheidet über den vom Vorstand jährlich vorzulegenden Haushaltsplan 

des Vereines.

5)  Die Mitgliederversammlung hat Satzungsänderungen und Vereinsauflösungen zu beschließen.

6)  Ihr ist insbesondere der Rechenschaftsbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Ent-

lastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, um die Buchführung zu 

prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. Die Rechnungsprüfer haben 

Zugang zu allen Buchungs- und Rechnungsunterlagen des Vereines.

7)  Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über

 a)  Gebührenbefreiungen;

 b)  Aufgaben des Vereins;

 c)  An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz;

 d)  Beteiligung an Gesellschaften;

 e)  Aufnahme von Darlehen;

 f)  Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich;

 g)  Mitgliedsbeiträge;

 h)  Satzungsänderungen;

 i)  Auflösung des Vereins.

8)  Sie kann über weitere Angelegenheiten beschließen, die ihr vom Vorstand oder aus der Mitgliedschaft 

vorgelegt werden.

§ 10 Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung erfolgen. Die Einladung hat mindes-

tens drei Wochen vor dem Termin zu ergehen und den Antrag zur Auflösung mit Begründung zu enthalten. 

Für den Beschluss ist eine 2/3-Mehrheit aller Vereinsmitglieder erforderlich.

§ 11 Vermögensanfall

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an eine 

Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung 

für die Förderung von soziokulturellen Zwecken, Kunst und Kultur.

Schkeuditz / OT Hayna


